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Der DVGW mit seinen rund 14.000 Mitgliedern ist der technisch-wissenschaftliche Verein im Gas- und Wasser-

fach, der seit mehr als 160 Jahren die technischen Standards für eine sichere und zuverlässige Gas- und 

Wasserversorgung setzt, aktiv den Gedanken- und Informationsaustausch in den Bereichen Gas und Wasser 

anstößt und durch praxisrelevante Hilfestellungen die Weiterentwicklung im Fach motiviert und fördert.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabhängig, politisch neutral und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das DVGW-Regelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erfüllung des satzungsgemäßen Zwecks und der Auf-

gaben des DVGW. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen werden im DVGW-Regelwerk insbesondere 

sicherheitstechnische, hygienische, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezogene, verbraucher-

schutzbezogene und organisatorische Anforderungen an die Versorgung und Verwendung von Gas und Wasser 

definiert. Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetzgeber der Versor-

gungswirtschaft zugewiesen hat – für technische Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Benutzerhinweis

Mit dem DVGW-Regelwerk sind folgende Grundsätze verbunden:

•  Das DVGW-Regelwerk ist das Ergebnis ehrenamtlicher Tätigkeit, das nach den hierfür geltenden Grundsät-

zen (DVGW-Satzung, Geschäftsordnung GW 100) erarbeitet worden ist. Für dieses besteht nach der Recht-

sprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.

•  Das DVGW-Regelwerk steht jedermann zur Anwendung frei. Eine Pflicht kann sich aus Rechts- oder Verwal-

tungsvorschriften, einem Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.

•  Durch das Anwenden des DVGW-Regelwerkes entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Han-

deln. Wer es anwendet, hat für die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

•  Das DVGW-Regelwerk ist nicht die einzige, sondern eine wichtige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lö-

sungen. Es kann nicht alle möglichen Sonderfälle erfassen, in denen weitergehende oder einschränkende 

Maßnahmen geboten sein können.
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Vorwort 

Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis „Sachkundigenschulung“ im Technischen Komitee „Anlagen-
technik“ in Zusammenarbeit mit den Technischen Komitees „Gastransportleitungen“, „Verdichteranlagen“, 
„Gasverteilung, „Gasmessung und Abrechnung“, „Gasförmige Brennstoffe“, „Gasinstallation“, „Infrastruk-
tur Gasmobilität“ und „Erneuerbare Gase“ erarbeitet.  

Entsprechend dem DVGW-Regelwerk dürfen bestimmte qualifizierte Arbeiten im Bereich der Gasinfra-
struktur nur von Sachkundigen durchgeführt werden. Dieses Arbeitsblatt  dient gemeinsam mit den jeweili-
gen fachlichen Anforderungen, die in seinen nachfolgenden Teilen festgelegt sind, als Grundlage für die 
Qualifikation von Sachkundigen, die Aufgaben und Prüfungen im Bereich der Gasabrechnung wahrneh-
men, sowie bei der Errichtung, beim Betrieb, bei der In- und Außerbetriebnahme und der Instandhaltung 
von Leitungen und Anlagen der Gasinfrastruktur. Die Notwendigkeit der Verfügbarkeit von Sachkundigen 
wird in den jeweiligen Regelwerken festgelegt, die vom fachlich zuständigen Technischen Komitee erar-
beitet worden sind. 

Dieses Arbeitsblatt stellt mit seinen nachfolgenden Teilen klar, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, 
damit Unternehmen ihre entsprechend qualifizierten Mitarbeiter zum Sachkundigen beauftragen können. 
Die abschließende Entscheidung, welche Voraussetzungen fachlich quali fizierte Mitarbeiter erfüllen müs-
sen, damit sie zum Sachkundigen beauftragt werden, liegt beim Unternehmen selbst. 

Dieses Arbeitsblatt ersetzt, gemeinsam mit den jeweiligen fachlichen Teilen, die DVGW-Merkblätter G 102, 
G 103 und G 105. 

ANMERKUNG: Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem und auch in allen anderen Teilen der DVGW G 102 
auf die gleichzeitige Verwendung geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personen-
bezeichnungen gelten im Sinne dieser Technischen Regel gleichermaßen für jedes Geschlecht. 

Änderungen 

Gegenüber DVGW-Merkblatt G 102:2013-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Neustrukturierung in einen modularen Aufbau 

b) Beschreibung allgemeiner Anforderungen in Teil 1 des Regelwerks, spezifische Inhalte der Fachge-
biete in weiteren Teilen der DVGW G 102 

c) Beschreibung der Stellung der Sachkundigen im Unternehmen 

d) Anpassung der fachlichen Anforderungen an Referenten und Prüfer 

Frühere Ausgaben 

DVGW G 102:2013-03 
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